
Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen 
 

Thema:............................................................................................. 

 
Name:.............................................................................................. 

 
 

Inhalt Es können auch 
halbe Punkte 
vergeben werden. 

 
 

Sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit 
6 Einwandfrei 
3 Zufriedenstellend 
0 Mangelhaft 

 

 Verständliche Ausführung 
2 Einwandfrei  
1 Zufriedenstellend 
0 Mangelhaft 

 

 
 

Angemessene Auswahl 
2 Einwandfrei 
1 Zufriedenstellend 
0 Mangelhaft 

 

 Sonstiges                    Bemerkungen: 
+/- 3 Punkte 

 

Note       1   1-2   2   2-3   3   3-4   4   4-5   5   5-6   6 

Punkte    10   9    8    7     6     5     4    3     2     1    0 
Punkte 

 

Von den inhaltlichen Punkten werden folgende formale Punkte abgezogen: 
 

Vortrag 
0  Einwandfrei 
1  Zufriedenstellend 
2  Mangelhaft 

 

Medieneinsatz 
0  Angemessen 
1  Zufriedenstellend 
2  Ungeeignet 

 

Recherche, Dokumentation 
0  Einwandfrei 
1  Zufriedenstellend 
2  Mangelhaft 

 

Sonstiges                   Bemerkungen: 
0  Einwandfrei 
1  Zufriedenstellend 
2  Mangelhaft 

 

Summe der Abzüge 
 

 

  

Gesamtpunkte 
(Punkte für den Inhalt weniger der Abzüge) 

 

 

Gesamtnote 
 
Punkte   10    9    8    7     6     5     4    3     2     1    0 
Note       1   1-2   2   2-3   3   3-4   4   4-5   5   5-6   6 

 

 



Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen 
 

 

Zeitvorgabe: 
 

Terminvorgabe: 
 

 

Zur Bewertung: 
 

Inhalt 
Zur Bewertung des Inhalts gehört zum einen die sachliche Richtigkeit, die 

Verständlichkeit aber auch die angemessene Auswahl des Stoffs. Der Stoff sollte nicht zu 

breit gewählt werden aber auch nicht so eng begrenzt, dass Zusammenhänge verloren 

gehen oder gar inhaltliche Lücken entstehen. Zum Inhalt gewertet werden nur die 

innerhalb der zulässigen Zeit vorgetragenen Inhalte, bei Zeitüberschreitung wird 

abgebrochen, entsprechend gehen eventuell Punkte für den Inhalt verloren. 

Die Punkte für den Inhalt setzen sich zusammen aus sachlicher Richtigkeit und 

Vollständigkeit (bis zu 6 Punkte), aus verständlicher Ausführung z.B. sinnvolle 

Reihenfolge (bis zu 2 Punkte) und aus der angemessenen Auswahl (bis zu 2 Punkte). 

Falls weitere Bewertungskriterien anfallen, können bei Sonstiges bis zu 3 Punkten addiert 

bzw. subtrahiert werden. 

 

Ein Referat kann nicht besser bewertet werden, als es seiner inhaltlichen Aussage 

entspricht. Es kann jedoch wegen formaler Mängel schlechter bewertet werden. 
(Eine inhaltlich mangelhafte Präsentation ist auch bei brilliantem Vortrag eben mangelhaft.) 

 

Vortrag 
Es wird freier Vortrag erwartet, natürlich ist ein Handzettel mit Stichworten erlaubt. Wird 

jedoch nur abgelesen (auch das Vorlesen von Plakattexten oder Overheadfolien oder 

PowerPoint-Präsentationen ist „ablesen“), werden für den Vortrag sicher zwei 

Minuspunkte erteilt. 

 

Medieneinsatz 
Plakate und Folien sind so zu gestalten, dass aus größerer Entfernung die Texte und 

Bilder noch erkennbar sind. Weiter muss ihr Einsatz eine zusätzliche Information liefern: 

nur Texte, die vorgelesen werden bieten dies nicht. 

Auch der Einsatz der Wandtafel kann ein angemessener Medieneinsatz sein. 

 

Recherche, Dokumentation 
Es wird erwartet, dass eigenständige Nachforschungen zum gewählten Thema erfolgen. 

Diese sind in einer Dokumentation mit Quellenangaben zu belegen. Welches Buch wurde 

zum Thema gelesen? Auf welcher Internetseite (Angabe der URL) wurden Informationen 

gefunden? Wo wurde Bildmaterial gefunden?  

 

Sonstiges 
Falls weitere Mängel sichtbar wurden, werden hier mit entsprechender Bemerkung 

maximal zwei Minuspunkte vergeben. Vor allem kann eine deutliche Abweichung von der 

Zeitvorgabe zum Punktabzug führen. 

 

 

Gesamtnote 
Von den beim Inhalt vergebenen Punkten wird die Summe der Abzüge abgezogen und 

die verbleibenden Gesamtpunkte führen entsprechend der Tabelle zur Gesamtnote. 

Halbe Punkte ergeben entsprechende Viertelnoten. 


